
Pro toko11 

der Konferenzsitzung des Landtages vom 2o. November 1941 
Beginn vormittags 9 Uhr. Abwesend der Abg. Matt. 
A e6ierung evertreter Reg. Cheß Dr. Hoop 

Des Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

1'Mitteilung 
wegen Aufnahme einer l. 5 Millionenanleiheo 

e "IIhet teilt mit, dass es gelungen aei, eine Anleihe von 1.5 

Miltionen Franken zum verhältnismässig günstigen Zieefusse von 

aufzunehmen, womit es nun möglich werde, das Staatsbudget 

ohne weitere in Ordnung zu halten. Die Aleihe sei von der Spar- 

kasse aufgenommen worden und die Kegierung werde mit der Spar- 

kasse ein Arrangement treffen, dass sie dem ý+ands einen Teil 

Uberläest. Wir haben uns gedacht, etwa 2/3 dem Lande und 1/3 der 

8Parkas se . 
Schädler wünsoht, dase der Ausbau de, Kanals möglioh81? rasch 

durchgeführt werde, de in gegen eine Inflation sei man nicht ganz 

gesichert. Das Kanal - und Entwäs werungeprogramm sollte auf Grund 

dieser Anleihebeschaffung beschleunigt werden. Mnn sollte heuer 

machen, was sonst auf das nächste Jahr verschoben worden sei, 

g. Sahädler regt die Rein*gung den Soheidgrabens an evtl. im 

Einvernehmen mit den Gemeinden� 

Präsident 
schläft vor, mit den anstossenden Gemeinden noch einmal 

zu verhandeln, er rät aber von einem kostspieligen Provisorium ab. 

Wachter wünscht die Forcierung der Arbeiten am Scheidgraben, 

Der Landtag nimmt von der Mitteilung der Anleihebeschaffung 

Mit Befriedigung Kenntnis. 

2. Sanierungegesuch Franz Büohel, Trieaenberg. 

Ueber Antrag des Abg, BÜhler stimmt der Landtag der Auffassung 

zu, dass Biichel im Wege eine freiwilligen oder gerichtlichen Aus- 

gleiches schauen soll, zum Ziele zu kommen , wobei auch das Land 

bereit wgre, einen Beitrag zu bezahlen, wenn die Gemeinde ebenfalls 

etwas tnt. Die Bestimmung der Höhe des Landesbeitrages soll der 

Legierung überla sen werdend 
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3. Vorachusa für Guntram -ehr, Maaescha. 

Der Landtag bewilligt einen Beitrag von Pra. Boo. - bei genügen- 

der Bürgschaftasicheretellung mit einer Rüokzahlungefrist 

bie 1. Mai 1942, 

40) gubventio_ nsgesuoh der Vaduser Alpgen. Mabun. &. Alpg. G. ieohgfiel. 

R. hef klärt auf, dass zwei wiederspredhende Beschlüsse ge- 

fasst worden seien. Im Jahre 1940 habe man der Alpgen. Malbun 

die Subvention für diverse Arbeiten zugesichert und heuer sei 

dann beschlossen worden, die Subvention nur für die Dttngeran- 

lags zu geben. 
3runhart Heinrich besteht darauf, dass man auch den Balznern 

die Subvention für die Wasserleitung gibt, wenn man es den Va- 

duzern gebe, 
Der Sandtag besohliesst, daas die Üasserleitungsbauten im Va- 

duzar Malbun und auf Guschgfiel mit 2o% der Arbeitslöhne sub- 

ventiuiert werden soll. Der Beschluss bezgl. der Mistlager soll 

Rufrecht erhalten bleiben und für die Instandstellung der 

Hätte soll keine Subvention ausgeschüttet werden. Der Beschluss 

erfolgt einstimmig. 

5. Beitritt. Lieohteneteine zur internation. Uebereinkunft betr. 

Viehhandelpatent. 

Re 
. Chef teilt mit, daaE: der Kt. St. Gallen diesem Konkordat beige- 

treten sei. Nun müsste jeder lieohteneteinische Handler, der im 

Kt. gt. Gallen Vieh handeln will, eine Kaution stellen und für die 

Erteilung des Patentes eine jährliche Gebühr eatrichten. Die Re- 

gierung habe dann Verhandlungen eingeleitet und der Landtag muss- 

te den Beitritt beschliessen. In diesem Palle könnten die Kautio- 

nen bei der Sparkasse gestellt werden und das Land hat abch eine 

Ordentliche Unn 
i. 

J' 
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Eine DiekueCion tentwicke t`ic nicht. f 
Austritt 

6. ) Abänderung des sohulgesetzew betr. äM aus der Christen- 

lehre. 

PrUident klart auf, daaa durch die vorgesehene Regelung eine 

Gleichbehandlung aller Schulaustretenden geschaffen werde. Der Lan- 

deaschulrat habe einen Mittelweg zwischen den Vorschlägen der Geist- 

S'l 
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lichkeit und anderen Vorschlägen gewähi, h,, der befriedige. 

_'ý. gbänder ung des Gesetzes be tr. Fi schereikarten . 
Ri-ých hält die vorgesehen Taxen für Karten zu niedrig. 
de_., le bemerkt, dass den Bauern in den Grundstücken Schäden entste- 
hen, Renn jeder fischen könne. Er ist ebenfalls für eine Erhöhung 

der Gebühren. 

%runhart Reinr spricht sich eben falls für eine Erhöhung der G�- 
buhren 

aus und erkundigt si ch, ob der Fischeinsatz auch erfolge, was 

seitens der Regierung bejaht wird. Die Polizei übe die Kontrolle 

aus" 

Bier regt an, dass für die Pächter die alten Gebühren belassen 

Werde, ihm scheinen die vorgesehenen zu hoch. 

$et ist dafür, dass der Pächter gebührenfreie Fischkarten 

erhält. 

Igele regt an, dass auf die Fischereikarten ein Aufdruck erfolge, 

da88 die Fischer bei der lusübung ihres Berufes nach Möglichkeit 

%`nf die anliegenden Grundatücke Rücksicht nehmen und den Bauern 

keine Flurschaden verursachen, 
Ge`gl und Hoop regen an, dass nur je ein Pächter auf einem Gebiet 

gebührenfreie Piehhereikarte erhalten soll, wae in den Pachtbe- 

dingungen festgehalten werden aoll. Im Falle in Ruggell müsste 

entweder der Vater oder Sohn als Pächter auftreten und nur der 

eine von beiden dürfe gebührenfrei fischen. 

In Artikel 1 wird der Absatz hinzugefügt :w Der Piabherei- 

»achter ist für seine Person von der Bezahlung einer Gebühr be- 

freittt 
o 

Die Gebühren werden vom Landtage wiw folgt festgesetzt: 

Karten füe 1-8 Tage Fr"5"- 
1-7 Tage 10, b- 
1 Monat 20. " 

&in halbes Jahr 30. - 
" für ein Jahr 500- 
w tt 3 Jahre 1000- 

Die erste Lesung der abgeänderten Gesetzesvorlage wird in der 

Konferenz durchgeführt. 

80) Interpretation des Steuergesetzes wegen Besteuerung der 

Imkereiprodukte. 

Der Landtag nimmt Kenntnis von der Entscheidung und der Begrün- 
sq` 
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dung der Land eesteuerverwaltung. Lehrheitl&ch ist 
, 
der Landtag 

sq: 

der Auýfasaung, dass im vorliegenden Falle Kitsinger außratýd - 

des Vordruckes in der Steuererkl, ä1ung und nadb dem w9 ilea',, 

des S, teuergesetzea $ttrage sue der Imkerei ale steuerfrei sm 

erkläret eind. 

ý 

e *Chef stellt den Antrag, das Steuergesetz dahin zu interpretie- 

ren, dase Erträgnisse aus der Imkerei als alndwirtsohaftliche 
Erzeugnisse und daher als steuerfrei zu erklären seiene 
krüeident 

sieht darin eine Desavouierung der Landessteuerkom- 
r 
mieeion und beaatragt Verschiebung der Beschlussfassung und 

Einladung an die Landessteuerkommission auf Ausarbeitung einer 

betreitdenden Novelle zum Steuergesetz. 

Der Landtag beschliesst nach einlgaslicher Diskussion Verschie- 

bung der Beachlu esfassung , wobei die Steuerverwaltung einge- 

laden werden eoll, eine Novellierung des Steuergesetzes vorzu- 

schlagen unter Berücksichtung ähnlicher bereits aufgetretener 

Falle in der Handhabung und Auslegung des bestehenden Steuerge- 

setzeso 

Der Beschluss auf Verschiebung erfolgt mit 12 Stimmen, 

19 Einführung einer Kriegzuachlagesteuer. 

Reg. Chef erwähnt, daas sich in der Oeffentlichkeit bereite Stim- 

men bemerkbar gemacht hätten, die nicht begeistert tönen und es 

sei gefunden worden, dass man zuerst, bevor man an eine Novellie- 

rung schreitet, eine Neueinschätzung der Liegenschaften vorneh- 

men. Die Matrie eel sehr umfangreich und mit diesen paar Para- 

graphen sei es natürlich nicht abgetan. 

Dr. Sohädler beantrag Absetzung dieses Punktes von der Tagesord. 

nung, da dieses Gesetz zuerst im Sohosse der Fraktion behandelt 

werden müsste. Man habe nicht genügend Zeit gehabt zum Studium 

der ganzen Mat rie. 

-''er Antrag Dr. Sohädler® findet bei der Mehrheit der Abgeord- 

npten ný1n. yý __ n//d es wird Verachiebang, beschlossen 
ýý. 

ýttý%RýIdýöý 
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10. Wahl des $taatageriohtshofeef 

Ueber Antrag der Fraktion der Vaterl. Union wird ebenfalls 

Veerschiebung dieses Punktes beschlossen. 
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11*) Abänderung des PGRO be tr. Nameneýtnderung und Adoption. 

Die Abänedrung gemäss der Virlage wird vom Landtage als zweck- 

mässig angesehen und Zustimmung beantragte 

B. Uhler verweist auf den Fall in der Arbschafts: aaohe in der 

Alpenrose in Trieaenberg und macht darauf aufinerksam, dass 

durch ein Testament die eine Ehehälfte die andere bei Konder- 

losigkeit enterben könne, während allgemein die Auffasung vorhan- 

den aei, daas der überlebene Eheteil 1/4 des Erblasser» erbe, 

Hier sollte unbedingt aus moralischen Rücksichten eine Gesetzea- 

&ºnderung geschaffen werden. 

Anschliessend öffentliche Sitzung. 
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